
Pädagogische Angebote

Jugendgerichtshilfe
Jugendhilfe im Strafverfahren

Landratsamt
Breisgau-Hochschwarzwald
Dezernat Jugend und Soziales
Fachbereich Soziale Fachdienste

Stadtstraße 2
79104 Freiburg im Breisgau
Telefon: 0761 2187-0
Telefax: 0761 2187-2399
E-Mail: jgh@lkbh.de

www.breisgau-hochschwarzwald.de

An wen kann ich mich konkret 
wenden?

Die Zuständigkeit richtet sich nach Ihrem  
Wohnort:

• Bereich Hochschwarzwald und  
 Freiburger Umland
– Herr Richter             Telefon 0761 2187-2389 
 E-Mail: dirk.richter@lkbh.de

• Bereich Markgräflerland
– Frau Kaiser             Telefon: 0761 2187-2395 

E-Mail: angela.kaiser@lkbh.de

• Bereich Markgräflerland und  
 Freiburger Umland
– Herr Mössner          Telefon 0761 2187-2390 
 E-Mail: roger.moessner@lkbh.de

• Bereich Kaiserstuhl
– Frau Schoth            Telefon: 0761 2187-2393 

E-Mail: marion.schoth@lkbh.de

• Bereich Südlicher Breisgau
– Frau Albrecht          Telefon: 0761 2187-2392 

E-Mail: stefanie.albrecht@lkbh.de

• Bereich Südlicher Breisgau und  
 Freiburger Umland
– Frau Rechtsteiner    Telefon 0761 2187-2391 
 E-Mail: ramona.rechtsteiner@lkbh.de

• Bereich Freiburger Umland und 
Dreisamtal

– Frau Zimmermann  Telefon: 0761 2187-2394
 E-Mail: heike.zimmermann@lkbh.de

Allgemeine Fragen

Herr Mössner
Telefon: 0761 2187-2390 
E-Mail: roger.moessner@lkbh.de

Bitte melden Sie sich telefonisch für einen 
Beratungstermin an.



Anti-Gewalt-Training

	●  30 stündiges Gruppenangebot
	●  Dauer 4 Wochen
	●  Zwei bis dreimal im Jahr
	●  Für Jugendliche und Heranwachsende die mit 

gewalttätigem Verhalten auffällig wurden

Soziales Kompetenztraining 

	●  Samstag und Sonntag (jeweils 6 Stunden)
	●  Drei bis viermal im Jahr
	●  Für Jugendliche und Heranwachsende, die mit 

Diebstahl, Betrug, Sachbeschädigung,  
Mobbing oder Beleidigung auffällig wurden

Beratungsstellen

	● Vermittlung zu Gesprächen bei Sucht- oder 
Erziehungsberatungsstellen oder zu Einzel- 
oder Gruppenangeboten im Bereich legale 
und illegale Drogen 

	● Vermittlung zu Gesprächen bei pro familia im 
Bereich grenzverletzendes Verhalten/Sexual-
straftaten

Lesen statt fegen

	●  Auf Weisung eines Jugendgerichts anstatt 15 
Arbeitsstunden abzuleisten 

	●  Lesen eines von der Jugendgerichtshilfe 
ausgewählten Buches mit anschließenden 
Gesprächen 

	●  Dies beinhalt inhaltliche Erörterung des 
Gelesenen und Reflektion über eigene Anteile

Verkehrserziehung

	●  Jugendliche und Heranwachsende, die 
aufgrund eines Verkehrsdelikts aufgefallen 
sind 

	●  Ein Abend (2 Stunden) bei der Verkehrspolizei
	●  Ab einer Mindestteilnehmerzahl von 6 findet 

ein Verkehrserziehung bei der Verkehrspolizei 
statt

	●  Die Teilnehmer werden von der Polizei ange-
schrieben 
 

Täter-Opfer-Ausgleich (TOA)

	● Ist eine Form mit Kriminalität umzugehen
	● Hierbei steht die Unabhängigkeit der Parteien 

zur Beilegung des durch eine Straftat  
geschaffenen Konflikts im Mittelpunkt

	● Stellt das Angebot einer einvernehmliche 
Konfliktregelung mit Hilfe eines unbeteiligte 
Dritten

	● Täter und Opfer haben häufig vor der Straftat-
miteinander zu tun, die Tat ist ein Höhepunkt-
des Streits

	● Die Auseinandersetzung in der persönlichen 
Begegnung ermöglicht Informationen, 
Aussprache, Entschuldigung und Bemühung 
um Wiedergutmachung

	● Das Gespräch wird oftmals ein neues Licht 
auf die Rollen von Opfer und Täter, dadurch 
kann es zur Verarbeitung der entstandenen 
Probleme beitragen 
 

Arbeitsstunden

	● Die Jugendgerichtshilfe vermittelt Einsatz-
stellen für die Ableistung von richterlich 
angeordneten Arbeitsstunden und über-
wacht die ordnungsgemäße Ableistung

	●  Die Jugendgerichtshilfe meldet dem Gericht 
zurück ob die Arbeitsstunden abgeleistet 
wurden

Prävention alkoholbedingter 
Jugendgewalt (PAJ)

	● Gruppenangebot für Jugendliche und  
Heranwachsende mit problematischen 
Trink- und Gewaltverhalten

	●  Angebot an 2 Samstagen (insgesamt 
9 Stunden)

	●  Auch für Cliquen geeignet


